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 Veröffentlicht am 24.11.1998

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §295 Abs1;

Rechtssatz

Eine Abänderung nach § 295 Abs 1 BAO ist nur zulässig, wenn die Bescheide betre9end Einkommensteuer für die

Streitjahre von Feststellungsbescheiden abzuleiten sind. Sind die Bescheide betre9end die einheitliche und

gesonderte Feststellung von Einkünften für die Streitjahre ins Leere gegangen, so fehlen taugliche

Feststellungsbescheide für eine Abänderung nach § 295 Abs 1 BAO. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern,

daß nach Erlassung des Bescheides nach § 295 Abs 1 BAO Feststellungsbescheide mit dem gleichen Inhalt wie die ins

Leere gegangenen Feststellungsbescheide erlassen worden sind. Mit diesen Bescheiden wird die unzulässige

Abänderung nach § 295 Abs 1 BAO nicht saniert.
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